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Betrifft: Aufhebung der Wortfolge „Erzeuger- und“ in § 99 Abs. 1 Z 5 des Markordnungs-
gesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 108/2001; 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes G 104/05; 
Rundschreiben 

 

1. Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 13. Dezember 2005, G 104/05, 
dem Bundeskanzler zugestellt am 16. Jänner 2006, die Wortfolge „Erzeuger- und“ in 
§ 99 Abs. 1 Z 5 des Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210 idF des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 108/2001, als verfassungswidrig aufgehoben. Die Aufhebung tritt 
mit Ablauf des 30. Juni 2007 in Kraft. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht 
wieder in Wirksamkeit. Die Aufhebung wurde im BGBl. I Nr. 18/2006 kundgemacht. 

2. § 99 des Marktordnungsgesetzes 1985 hat folgenden Wortlaut (die nunmehr aufge-
hobene Wortfolge ist unterstrichen): 

„Besondere Förderungsbestimmungen 
§ 99. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann 

durch Verordnung, soweit dies zur Durchführung von Regelungen im Sinne des § 94 Abs. 2 hinsichtlich 
Marktordnungswaren erforderlich oder geboten ist, Vorschriften erlassen über Verfahren sowie über 
Voraussetzungen und die Höhe von Vergünstigungen insbesondere bei 

 1. Produktionserstattungen, 
 2. Übergangsvergütungen, 
 3. Denaturierungsprämien, 
 4. Nichtvermarktungsprämien, 
 5. Erzeuger- und Käuferprämien, 
 6. flächenbezogenen oder produktbezogenen Beihilfen, 
 7. Vergütungen für frühe Aufnahme von Marktordnungswaren, 
 8. Vergütungen im Zusammenhang mit der Destillation, 
 9. Vergütungen an Erzeugerorganisationen zum Ausgleich von Kosten für die Entnahme von  
  Marktordnungswaren aus dem Handel, 
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 10. Vergütungen zum Ausgleich von Lagerkosten, 
 11. Beihilfen für private Lagerhaltung, 
 12. Beihilfen zur Erleichterung des Absatzes, 
 13. Beihilfen für die Herstellung von Marktordnungswaren, die für bestimmte Zwecke verwendet  
  werden, 
 14. Vergütungen für die Aufgabe der Produktion und 
 15. sonstigen Vergünstigungen. 

(2) In Verordnungen nach Abs. 1 können, soweit dies in Regelungen im Sinne des § 94 Abs. 2 
vorgesehen ist, auch Preise vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherstellung des Zwecks der 
Maßnahmen erforderlich ist. 

(3) Soweit Bundesmittel bei Vergünstigungen nach Abs. 1 bereitgestellt werden sowie hinsichtlich An-
gelegenheiten des Abs. 1 Z 8 ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen erforderlich.“ 

3. Zur Begründung seines aufhebenden Erkenntnisses führte der Gerichtshof aus:  
„Der Verfassungsgerichtshof vertritt in ständiger Rechtsprechung (vgl.va. VfSlg. 15.189/1998, 
15.354/1998) den Standpunkt, dass durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union der Verwal-
tung keine generelle Ermächtigung zur Umsetzung von Gemeinschaftsrecht durch Rechtsverordnun-
gen erteilt und Art. 18 Abs. 2 B-VG nicht so weit verändert wurde, dass den Verwaltungsorganen die 
Befugnis übertragen worden wäre, Regelungen des Gemeinschaftsrechts unter Ausschaltung des Ge-
setzgebers zu konkretisieren; vielmehr ist zur Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften nach 
dem Konzept des Art. 18 Abs. 2 B-VG nicht der Verordnungsgeber, sondern der Gesetzgeber berufen.  

Aus den selben Erwägungen, die dieser Rechtsprechung zu Grunde liegen (vgl. dazu va. 
15.189/1998), ist der Verfassungsgerichtshof weiters der Auffassung, dass Art. 18 Abs. 1 und 2 B-VG 
durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union auch insoweit nicht modifiziert wurde, als aus 
dieser Bestimmung der österreichischen Bundesverfassung das an den Gesetzgeber gerichtete Gebot 
abgeleitet wird, das gesamte Verwaltungshandeln, und im Besonderen auch die Erlassung verwal-
tungsbehördlicher Verordnungen, inhaltlich hinreichend vorherzubestimmen. 

Die in Prüfung gezogene gesetzliche Regelung ermächtigt den Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, durch Verordnung Vorschriften über Verfahren sowie über Voraussetzungen und die Höhe 
von Vergünstigungen bei Erzeugerprämien zu erlassen, soweit dies zur Durchführung von gemein-
schaftsrechtlichen Regelungen zur Schaffung und Durchführung der gemeinsamen Organisation der 
Agrarmärkte für die in Anhang II EG-Vertrag angeführten Erzeugnisse sowie sonstige Handelsregelun-
gen erforderlich oder geboten ist.  

Die in Prüfung gezogene Regelung enthält somit eine Verweisung auf das gesamte gemeinschafts-
rechtliche Marktordnungsrecht. Damit genügt sie aber, auch wenn eine Verweisung des innerstaatli-
chen Gesetzgebers auf Normen des Gemeinschaftsrechts grundsätzlich zulässig ist (vgl. VfGH 
4. 3. 2005, B 249/04), dem – im vorliegenden Zusammenhang aus Art. 18 B-VG abzuleitenden –               
Erfordernis nicht mehr, dem zu Folge das Verweisungsobjekt in der verweisenden Norm ausreichend 
bestimmt festgelegt sein muss (vgl. VfSlg. 16.999/2003 mwH).“ 

4. Die Bundesministerien werden ersucht, die von ihnen zu vollziehenden Rechtsvor-
schriften im Hinblick auf vergleichbare Regelungen zu überprüfen und das Erkenntnis 
bei ihren legistischen Vorhaben entsprechend zu berücksichtigen. 

 
 

20.Februar 2006 
Für den Bundeskanzler: 

Georg LIENBACHER 
 
 
Elektronisch gefertigt 


